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Die Finanzierung der Hochschulbildung in 
Deutschland – eine neue Tiefenanalyse
Studium und Lehre in Deutschland werden in einem komplexen Geflecht von privaten Akteuren 
und öffentlichen Institutionen finanziert. Inwiefern teilen sich der öffentliche und private Sektor 
diese Finanzierungsaufgaben? In einer Studie wurden die öffentlichen und privaten Ausgaben 
für das Jahr 2023 detailliert analysiert und mit Daten aus 2004 verglichen, um die Transparenz 
und Steuerbarkeit des Systems zu bewerten. Es zeigt sich, dass Reformen dringend geboten 
sind, da das System weiterhin Defizite in Effektivität, Effizienz und Transparenz aufweist.

Dr. Christoph Gwosć ist wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Deutschen Zentrum für Hochschul- 

und Wissenschaftsforschung (DZHW) in Hannover.

Die Finanzierung von Hochschulbildung in Deutschland ist 
eine Aufgabe, die sich der öffentliche und private Sektor tei-
len. Die getätigten Ausgaben – vor allem die des öffentlichen 
Sektors – sind auf den ersten Blick recht gut dokumentiert: 
So berichten z. B. das Statistische Bundesamt, der Deutsche 
Bundestag und die Studierendenförderungswerke regelmä-
ßig über die Mittel, die an Hochschulen und staatlich geför-
derte Studierende fließen (Statistisches Bundesamt, 2024; 
Deutscher Bundestag, 2023; Konrad Adenauer Stiftung, 
2024). Das ist auch gut so, da es zu den Aufgaben des öf-
fentlichen Sektors gehört, über die Verwendung öffentlicher 
Mittel Rechenschaft abzulegen, was z. B. auch in den Funk-
tionen und Grundsätzen des öffentlichen Haushalts kodifi-
ziert ist (Brümmerhoff & Büttner, 2018). Allerdings erfassen 
die oben genannten und andere Berichtsquellen nur einen 
Teil der tatsächlichen öffentlich bereitgestellten Mittel für die 
Hochschulbildung. Ein beachtlicher Teil der Ressourcen, die 
über den öffentlichen Sektor in die Hochschulbildung flie-
ßen, ist beinahe unsichtbar und kann – je nach gewünschter 
analytischer Tiefe – nur durch aufwändige Datenrecherchen 
und Berechnungen sichtbar gemacht werden. Eine solche 
Tiefenanalyse für Deutschland und fünf weitere europäische 
Länder konnte im Zeitraum 2007/2008 im Rahmen eines 
EU-finanzierten Projekts durchgeführt werden (Schwarzen-
berger, 2008a; Gwosć & Schwarzenberger, 2009). Die dabei 
ermittelten Ergebnisse wurden nun als Teil eines eigenen 
Forschungsprojekts für Deutschland aktualisiert.

Das methodische Vorgehen blieb dabei unverändert 
und ist in Schwarzenberger (2008b) sowie Gwosć und 
Schwarzenberger (2009) ausführlich beschrieben. Beson-
ders wichtige Analyseeinheiten sind dabei vier grundle-
gende staatliche Förderkategorien:

1.	 Die institutionelle Förderung beinhaltet staatliche Zu-
weisungen an öffentliche Hochschulen zur Finanzie-
rung ihres Lehrangebots.1

2.	 Die direkte monetäre Unterstützung besteht aus un-
gebundenen monetären Transfers, die unmittelbar an 
Studierende gerichtet sind. Dazu gehören beispiels-
weise der BAföG-Zuschuss,2 Stipendien von Studie-
rendenförderungswerken, Hinterbliebenenleistungen 
der gesetzlichen Sozialversicherung (Waisenrente und 
Waisengeld (Middendorff et al., 2017)) oder das Wohn-
geld (Deutsches Studierendenwerk, 2024).

3.	 Die direkte nicht-monetäre Unterstützung ist ebenfalls 
an Studierende gerichtet, kommt diesen jedoch in Form 
von Sachleistungen (Realtransfers) zugute. Diese entste-
hen dadurch, dass Waren oder Dienstleistungen nicht 
zu ihrem Marktpreis, sondern zu einem staatlich sub-
ventionierten Preis abgegeben werden. Im Bereich der 
gesetzlichen Sozialversicherung ist dies beispielsweise 
der beitragsfreie oder beitragsreduzierte Schutz in der 

1	 In den beiden zugrundeliegenden Studien wurden öffentliche und pri-
vate Forschungsausgaben nicht berücksichtigt. 

2	 Die derzeitige BAföG-Förderung für Studierende besteht jeweils zur 
Hälfte aus einem Zuschuss und aus einem Darlehen (Bundesminis-
terium der Justiz, 2024a). Nach der hier verwendeten Methode wird 
nur der Zuschussanteil des BAföG als staatliche Förderung betrach-
tet. Der Darlehensanteil ist zwar auch eine staatliche Unterstützungs-
leistung, diese muss aber von den Empfängern später grundsätzlich 
wieder zurückgezahlt werden. Der BAföG-Darlehensanteil wird des-
wegen den privaten Ausgaben für Hochschulbildung zugerechnet. 
Ausfälle und Erlasse von fälligen BAföG-Darlehensrückzahlungen 
werden wiederum als staatliche Leistungen klassifiziert, da diese vom 
Kollektiv der Steuerzahler kompensiert werden müssen.
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Kranken- und Pflegeversicherung für Studierende (Bun-
desministerium der Justiz, 2024e; 2024f). Die staatlichen 
Hochschulen bzw. die örtlichen Studierendenwerke 
bieten zu subventionierten Preisen Plätze in Studenten-
wohnheimen, Verpflegung in Cafeterien und Mensen, 
Beratungsdienste oder Kinderbetreuungsleistungen an 
(Deutsches Studierendenwerk, 2023). Von den öffentli-
chen Verkehrsbetrieben erhalten Studierende Transport-
leistungen im Nah- und Regionalverkehr zu vergünstigten 
Preisen (Bundesministerium der Justiz, 2024b; 2024c).

4.	 Die indirekte monetäre Unterstützung kommt den Eltern 
von Studierenden aufgrund des Ausbildungsstatus 
ihrer Kinder zugute. Sie besteht zum einen aus kind-
bezogenen Zahlungen wie z. B. dem Kindergeld, das 
die Eltern bis zum 25. Lebensjahr ihres studierenden 
Kindes erhalten (Bundesministerium der Justiz, 2024g; 
2024h), Zuschlägen zu Lohnersatzleistungen wie dem 
Arbeitslosengeld I und Kurzarbeitergeld (Bundesminis-
terium der Justiz, 2024d) oder Zuschlägen und Beihil-
fezahlungen für verschiedene Berufsgruppen des öf-
fentlichen Dienstes. Zum anderen profitieren die Eltern 
von verschiedenen Befreiungstatbeständen bei der 
Einkommensteuer sowie der Kirchensteuer und dem 
Solidaritätszuschlag (Bundesministerium der Justiz, 
2024g; Bundesministerium der Finanzen, 2024).

Ausgaben für Hochschulbildung im Jahr 2023

Die staatlichen Leistungen für Hochschulbildung, die in 
Deutschland im Jahr 2023 gewährt wurden, sind in Tabelle 1 
in 1.000 € und als Prozentsatz der Gesamtleistungen darge-
stellt. Neben der institutionellen Förderung für Hochschulen 
sind auch die zuvor beschriebenen Leistungskategorien für 
die personenbezogene Förderung enthalten. Insgesamt hat 
der Staat 35,991 Mrd. € (ohne Forschungsausgaben) aufge-
wendet, wobei in dieser Summe nicht nur die Ausgaben des 
öffentlichen Sektors erfasst sind, sondern auch seine steuer-
lichen Mindereinnahmen, die sich durch die oben skizzierten 
steuerlichen Befreiungstatbestände für die Eltern von Stu-
dierenden ergeben haben. Bei den Leistungen für Studieren-
de und ihre Eltern wurde versucht, möglichst alle Leistungen 
zu quantifizieren, für deren Gewährung der Studierendensta-
tus konstitutiv war. Manche Leistungen konnten jedoch aus 
Mangel an Daten nicht ermittelt werden, wie z. B. die Kinder-
komponente beim Bürgergeld für die Eltern von Studieren-
den. Dennoch bietet Tabelle 1 einen umfassenden Überblick 
über die Vielfalt und den Umfang staatlicher Leistungen. Die 
Veränderungen des Leistungsumfangs in den einzelnen Ka-
tegorien gegenüber dem Jahr 2004 sind in der letzten Spalte 
in Prozentpunkten angegeben.

Für einen besseren Überblick sind die Einzelkategorien in 
Abbildung 1 stärker aggregiert dargestellt. Die institutionel-

len Ausgaben des Staates für die Hochschullehre im Jahr 
2023 machen beinahe zwei Drittel (64 %) der öffentlichen 
Gesamtausgaben für Hochschulbildung aus und dominie-
ren damit das Budget. Die indirekte monetäre Unterstüt-
zung bildet die zweigrößte Ausgabenkategorie. Kindbezo-
gene Zahlungen an und Steuererleichterungen für die Eltern 
von Studierenden belaufen sich zusammen auf 17 % der 
gesamten öffentlichen Leistungen. Innerhalb der perso-
nenbezogenen Förderung ist die indirekte monetäre Unter-
stützung die bedeutendste Kategorie und verdeutlicht das 
Konzept der elterlichen Unterhaltspflicht gegenüber den 
studierenden Kindern. Die Subventionen für beitragsfreie 
und beitragsreduzierte Kranken- und Pflegeversicherung 
für Studierende betragen 9 % der öffentlichen Gesamtleis-
tungen. Zusammen mit den Anteilen für studentische Ein-
richtungen (2 %) und öffentliche Transportleistungen (1 %) 
erhalten die Studierenden 12 % des staatlichen Budgets für 
Hochschulbildung unmittelbar in nicht-monetärer Form. Die 
restlichen 7 %, die sich aus Zuschüssen und Darlehenssub-
ventionen für Studierende zusammensetzen, werden ihnen 
als direkte monetäre Unterstützung gewährt. Damit richten 
sich lediglich 19 % der gesamten staatlichen Leistungen 
unmittelbar an Studierende.

Die privaten Ausgaben für Hochschulbildung wurden auf 
Basis der 22. Sozialerhebung, die unter den Studieren-
den in Deutschland durchgeführt wurde, ermittelt (Kroher 
et al., 2023). Die Ausgaben der Studierenden werden da-
bei auch durch Mittel finanziert, die sie von ihren Eltern, 
dem Partner, anderen Verwandten oder von Arbeitgebern 
in Form von Darlehen oder Zuschüssen erhalten haben. 
Zur Ermittlung der privaten Ausgaben für Hochschulbil-
dung wurden aus den Ausgaben der Studierenden jene 
Bestandteile herausgerechnet, die sie oder ihre Eltern als 
Transfers vom öffentlichen Sektor bezogen haben. Hierzu 
gehören zum einen staatliche Transferzahlungen, die in 
der direkten monetären Unterstützung enthalten sind (z. B. 
BAföG-Zuschüsse, Stipendien). Zum anderen wurde auch 
die indirekte monetäre Unterstützung subtrahiert, da hier 
unterstellt wird, dass die öffentlichen Leistungen, die an die 
Eltern der Studierenden gerichtet sind, von diesen vollstän-
dig an ihre studierenden Kinder weitergereicht werden.3 
Die direkte nicht-monetäre Unterstützung wurde hingegen 
nicht von den studentischen Ausgaben abgezogen, da die 
Studierenden die Leistungen, die in diese Kategorie fallen 
(wie z. B. Transportsubventionen), im Rahmen der Sozial-
erhebung nicht als Bestandteil ihrer Einnahmen angeben 
konnten. Nach dieser Methode beliefen sich die privaten 
Ausgaben für Hochschulbildung im Referenzjahr 2023 auf 
23,815 Mrd. €. Die Gesamtausgaben des öffentlichen und 
privaten Sektors zusammen betrugen damit 59,806 Mrd. €.

3	 Diese Annahme dient einer notwendigen Komplexitätsreduktion, ist in 
der Realität aber nicht immer erfüllt. 
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Tabelle 1
Staatliche Leistungen für Hochschulbildung 2023

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis verschiedener Quellen.

Kategorie
Betrag in 
1.000 € Anteil in %

Veränderung 
gegenüber 2004 in 

Prozentpunkten

Institutionelle Förderung

Hochschullehre 23.024.433 64,0 5,5

Direkte monetäre Unterstützung

BAföG-Zuschüsse 1.453.879 4,0 -0,5

Stipendien von Studierendenförderungswerken 233.338 0,6 0,1

Deutschlandstipendium 33.244 0,1 -

Waisenrenten der gesetzlichen Rentenversicherung und gesetzlichen Unfallversicherung, Waisengeld 
nach Beamten- und Soldatenversorgungsrecht

166.113 0,5 -0,5

Allgemeines Wohngeld für Studierende 74.256 0,2 -0,2

Arbeitslosengeld I für Studierende 2.813 0,01 0

Zinssubvention für das BAföG-Staatsdarlehen 99.118 0,3 -0,2

Darlehensteilerlasse beim BAföG-Staatsdarlehen 431.118 1,2 0,6

Unerwünschter Rückzahlungsausfall beim BAföG-Staatsdarlehen 66.891 0,2 0,1

Summe direkte monetäre Unterstützung 2.560.770 7,1 -0,6

Direkte nicht-monetäre Unterstützung

Subvention für beitragsfreie Familienmitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung 2.069.717 5,8 -1,5

Subvention für beitragsreduzierte Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung 736.491 2,0 -0,3

Subvention für beitragsfreie Familienmitversicherung in der gesetzlichen Pflegeversicherung 472.416 1,3 0,4

Subvention für beitragsreduzierte Versicherung in der gesetzlichen Pflegeversicherung 97.820 0,3 0,1

Subventionen für studentische Einrichtungen 787.149 2,2 -1,8

Subventionen für Transportleistungen 203.452 0,6 -0,2

Summe direkte nicht-monetäre Unterstützung 4.367.045 12,1 -3,3

Indirekte monetäre Unterstützung

Kindergeld (Eltern außerhalb des öffentlichen Dienstes tätig) 3.595.047 10,0 1,5

Kindergeld (Eltern im öffentlichen Dienst tätig) 725.302 2,0 -0,8

Familienzuschläge im öffentlichen Dienst 215.169 0,6 -1

Beihilfezahlungen für Kinder von Beamten und Richtern 319.416 0,9 -0,3

Kinderzuschlag beim Arbeitslosengeld 19.421 0,1 -0,1

Kinderzuschlag beim Kurzarbeitergeld 2.044 0,01 0,007

Kinderzulage bei der Altersvorsorgezulage 101.288 0,3 0,23

Steuerentlastung durch Kinderfreibeträge gemäß § 32 EStG 171.226 0,5 -0,1

Steuerentlastung für Alleinerziehende gemäß § 24b EStG 89.414 0,2 0

Steuerentlastung durch Unterhaltsfreibetrag gemäß § 33a Abs. 1 EStG 572.957 1,6 0,6

Steuerentlastung durch Sonderbedarfsfreibetrag gemäß § 33a Abs. 2 EStG 89.000 0,2 -0,8

Steuerentlastung bei Zuschlagsteuern (Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) 138.609 0,4 -0,3

Summe indirekte monetäre Unterstützung 6.038.893 16,8 -1,7

Gesamtsumme 35.991.142 100

Die Ausgaben für Hochschulbildung im Zeitvergleich

Werden die Gesamtausgaben für Hochschulbildung von 
2004 und 2023 miteinander verglichen, zeigt sich zu-

nächst, dass das Niveau von 30,162 Mrd. € auf 59,806 
Mrd. € gestiegen ist (Gwosć & Schwarzenberger, 2009). 
Dies entspricht einem Zuwachs von 98 %. Ein Zeitver-
gleich der Zusammensetzung der Gesamtausgaben ist in 
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Abbildung 1
Struktur der öffentlichen Ausgaben für 
Hochschulbildung 2023
in 1.000 €, Anteile in %

Quelle: eigene Berechnung.

Abbildung 2
Struktur der Gesamtausgaben für Hochschulbildung 
2004 und 2023
Anteile in %

Quelle: eigene Berechnung.

Abbildung 3
Struktur der öffentlichen Leistungen für 
Hochschulbildung 2004 und 2023
Anteile in %

Quelle: eigene Berechnung.

Abbildung 4
Struktur der öffentlichen personenbezogenen 
Leistungen für Hochschulbildung 2004 und 2023
Anteile in %

Quelle: eigene Berechnung.

Abbildung 2 enthalten. Der öffentliche Sektor übernahm 
im Jahr 2023 60 % der Gesamtausgaben für Hochschul-
bildung, während der private Sektor die verbleibenden 
40 % finanzierte. Verglichen mit den Ergebnissen des Be-
richtsjahres 2004 hat sich der Anteil des öffentlichen Sek-
tors damit um 4 Prozentpunkte erhöht und der des pri-
vaten Sektors im gleichen Ausmaß reduziert. Eine mög-
liche Erklärung für diese moderate Strukturveränderung 
könnte in Zusammenhang mit der Zusammensetzung der 
staatlichen Förderung in Abbildung 3 gegeben werden.

Eine Analyse der Zusammensetzung der staatlichen För-
derung zeigt, dass 2023 64 % der öffentlichen Leistungen 
an Hochschulen flossen, um deren Lehrangebote zu finan-
zieren. Die restlichen 36 % waren Leistungen für private 
Haushalte, d. h. für Studierende und ihre Eltern. Im Zeitver-
gleich ist die institutionelle Förderung damit um 6 Prozent-
punkte gestiegen und die personenbezogene Förderung 
im gleichen Ausmaß gesunken. Für das relative Wachstum 
der institutionellen Förderung könnten verschiedene Initi-
ativen von Bund und Ländern im Bereich der Hochschul-
lehre verantwortlich sein. Nach 2004 wurden mehrere Pro-
gramme und Pakte initiiert, wie z. B. der Qualitätspakt Leh-
re und das Programm „Innovation in der Hochschullehre“, 
die das Ziel verfolgen, die Hochschullehre zu verbessern 
(GWK, 2025a). Darüber hinaus sollten beispielsweise mit 
dem Hochschulpakt 2020 die Voraussetzungen für zusätz-
liche Studienanfänger geschaffen werden (GWK, 2025b).
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Die Struktur der personenbezogenen staatlichen Leistungen 
zeigt Abbildung 4. 20% dieser Leistungen flossen 2023 an 
Studierende in Form von Geldleistungen wie den BAföG-
Zuschüssen oder Stipendien (direkte monetäre Förderung). 
Gut ein Drittel (34 %) erhielten die Studierenden als preissub-
ventionierte Sachleistungen wie z. B. Krankenversicherungs-
schutz oder Verpflegung in Mensen und Cafeterien (direkte 
nicht-monetäre Förderung). Der bei weitem größte Anteil ei-
ner Einzelkategorie, nämlich 47 % der personenbezogenen 
öffentlichen Leistungen, war an die Eltern von Studierenden 
gerichtet und bestand aus kindbezogenen Zahlungen und 
Steuererleichterungen (indirekte monetäre Förderung).4

Im Lauf der Zeit haben sich auch bei den personenbezo-
genen staatlichen Leistungen strukturelle Änderungen er-
geben. Zwischen 2004 und 2023 ist die direkte monetäre 
Förderung marginal um einen Prozentpunkt gestiegen. Die 
direkte nicht-monetäre Förderung ist dagegen um 3 Pro-
zentpunkte gesunken. Schließlich hat die indirekte Förde-
rung um 3 Prozentpunkte zugenommen. In Verbindung mit 
den Daten aus Tabelle 1 zeigt sich dabei, dass die Bedeu-
tungsabnahme der direkten nicht-monetären Förderung 
vor allem auf eine relative Abnahme der Förderung von 
studentischen Einrichtungen (minus 1,8 Prozentpunkte der 
staatlichen Gesamtausgaben für Hochschulbildung) und 
der beitragsfreien gesetzlichen Krankenversicherung (mi-
nus 1,5 Prozentpunkte) zurückzuführen ist.

Bewertung der Finanzierung von Hochschulbildung 
in Deutschland

Zur Bewertung der Hochschulsystemfinanzierung werden 
– ähnlich wie für die Vorgängerstudie von 2007/2008 – die 
Ziele Effektivität, Effizienz und Transparenz sowie darüber 
hinaus das Ziel der Steuerbarkeit herangezogen (Gwosć & 
Schwarzenberger, 2009). Dabei ist darauf hinzuweisen, dass 
die Bewertung nicht die gleiche analytische Tiefe erreichen 
kann wie die oben präsentierte Datenanalyse.5

Effektivität ist in der Ökonomik ein traditionelles Ziel und 
meint die Eignung von Instrumenten zur Erreichung eines 
gesetzten Ziels. In diesem Fall geht es um die Frage, ob die 
eingesetzten fiskalischen Instrumente (vor allem Steuern 
und Kredite) geeignet sind, staatliche Hochschulen und öf-
fentlich geförderte Studierende hinreichend zu finanzieren 
bzw. zu alimentieren. Die damalige Analyse offenbarte, dass 
Deutschland im internationalen Vergleich mit fünf anderen 

4	 Durch Runden der Werte addieren sich die drei Kategorien auf 101 %.
5	 Hierfür müssten zunächst das Zielsystem der Hochschulsystemfi-

nanzierung mit Ober- und Unterzielen definiert und operationalisiert 
und der Zielerreichungsgrad ermittelt werden. Dies würde eine eigene 
Tiefenanalyse erfordern, die an dieser Stelle nicht geleistet werden 
kann. Stattdessen werden einige datengestützte Plausibilitätsüberle-
gungen angestellt.

europäischen Ländern (England, Niederlande, Norwegen, 
Spanien und Tschechische Republik) den geringsten Anteil 
staatlicher Ausgaben für Hochschulen und den höchsten 
Anteil staatlicher Leistungen für private Haushalte aufwies 
(Schwarzenberger & Gwosć, 2008; Gwosć & Schwarzenber-
ger, 2009). Für die staatlichen Hochschulen in Deutschland 
wurde dies als eine von mehreren Ursachen für ihre anhal-
tende Unterfinanzierung, besonders im Bereich der Lehre, 
gewertet; ein Phänomen, das zuvor bereits in anderen Un-
tersuchungen ermittelt wurde (Wissenschaftsrat, 2008; Bert-
hold et al., 2007; HRK, 2006; Wissenschaftsrat, 2006). Nach 
den aktuellen Daten ist zwar der Anteil staatlicher Ausgaben 
für Hochschulen in Deutschland zwischen 2004 und 2023 
um 6 Prozentpunkte gestiegen, dennoch dürfte dies das Un-
terfinanzierungsproblem nicht gelöst haben. Dies gilt umso 
mehr als Inflation, Tarifsteigerungen und Ausgabenkürzun-
gen im öffentlichen Sektor aktuell zusätzlichen finanziellen 
Druck auf die Hochschulen erzeugen (Arnold & Maennig-
Fortmann, 2023; Vallbracht, 2024; Warnecke, 2024).6 Das Ziel 
einer effektiven Finanzierung von Hochschullehre wird mit 
dem vorhandenen Instrumentarium wohl weiterhin verfehlt, 
weniger aufgrund einer generellen Ungeeignetheit der Inst-
rumente, sondern unzureichender Mittelzuweisungen.

Die Frage der Effektivität stellt sich auch für die personenbe-
zogene staatliche Förderung. Hier fällt auf, dass die Förde-
rung für die Eltern von Studierenden mit 47 % den größten 
Anteil einer Einzelkategorie hat. Eltern haben gegenüber ih-
ren studierenden Kindern eine Unterhaltspflicht, zumindest, 
solange diese eine Erstausbildung absolvieren. Die große 
Mehrheit der Eltern kommt dieser Pflicht wohl auch nach. 
So erhielten im Sommersemester 2021 67 % aller Studie-
renden in Deutschland Geld- und/oder Sachleistungen von 
ihren Eltern/Partnern, und diese Unterstützung machte bei 
den Empfängern durchschnittlich 57 % ihrer monatlichen 
Gesamteinnahmen aus (Gwosć, 2024). Dies verdeutlicht die 
große Bedeutung der elterlichen Unterstützung für ihre stu-
dierenden Kinder und könnte auch – vor dem Hintergrund 
einer Verteilungsnorm zur Bedarfsgerechtigkeit – eine ge-
wisse staatliche Kompensation für die Eltern rechtfertigen 
(Enste et al., 2013). Ob der Anteil von 47 % dafür angemes-
sen, zu hoch oder sogar zu gering ist, kann allerdings nicht 
ohne weiteres beurteilt werden, da hierfür kein einfacher 
objektiver Maßstab verfügbar ist.7 In der Vorgängerstudie 
lieferte der internationale Vergleich einen gewissen Maß-
stab. Dieser zeigte, dass die indirekte monetäre Förderung 

6	 Ein Blick auf die Vorgängerstudie zeigt dabei, dass Deutschland 
selbst mit einem Ausgabenanteil für Hochschulen von aktuell 64 % 
im internationalen Vergleich immer noch deutlich den geringsten Pro-
zentsatz aufweisen würde.

7	 Für die obige Analyse müssten nicht nur die kategorialen verteilungs-
politischen Normen für die Studierenden- und Elternförderung be-
kannt und operationalisiert sein. Darüber hinaus müsste auch eine 
theoretische Referenz für einen optimalen Policy-Mix zwischen Geld- 
und Sachleistungen existieren, die es jedoch bislang nicht gibt.
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in Deutschland mit damals noch 44 % bereits außergewöhn-
lich hoch war.8 Ein hohes Maß an staatlicher Förderung für 
die Eltern führt dann zu einem Effektivitätsproblem, wenn 
diese – trotz einer bestehenden Unterhaltspflicht – ihre stu-
dierenden Kinder gar nicht oder weniger unterstützen wol-
len, als es das Unterhaltsrecht vorsieht.9 Würden diese El-
tern von staatlicher Förderung aufgrund des Studierenden-
status ihrer Kinder profitieren, wäre dies eine missbräuchli-
che und damit ineffektive Mittelverwendung. Dieses Risiko 
könnte zumindest begrenzt werden, indem der Anteil von 
Förderung für die Eltern reduziert und diese stattdessen di-
rekt den studierenden Kindern zugeteilt würde.

Um die Frage nach der Effizienz der Hochschulsystemfinan-
zierung fundiert zu beantworten, wäre eine Untersuchung 
notwendig, ob das Finanzierungssystem seine Ziele nach 
dem ökonomischen Prinzip erreicht. In der Variante des Mini-
mumprinzips beispielsweise sollten dann gegebene Ziele zu 
geringstmöglichen Kosten erreicht werden. Dies würde eine 
detaillierte Analyse erfordern, die in diesem Rahmen nicht 
möglich ist. Generell lässt sich jedoch feststellen, dass die 
hohe Zahl an staatlichen Unterstützungsleistungen und die 
Vielzahl von Quellen, aus denen diese stammen, eine um-
fangreiche Bürokratie zu deren Bearbeitung beansprucht 
und zahlreiche verwaltungsinterne Abstimmungsprozesse 
erfordert. Unter Berücksichtigung der bekannten Effizienz-
probleme von Verwaltungen im Allgemeinen und öffentlichen 
Verwaltungen im Besonderen (Niskanen, 1994; Migué & 
Bélanger, 1974), liegt die Vermutung nahe, dass die Verwal-
tungskosten des Finanzierungssystems nicht die geringst-
möglichen sind (Gwosć & Schwarzenberger, 2009).

Transparenz ist eine wesentliche Voraussetzung für ein effi-
zientes Finanzierungssystem für Hochschulbildung, da hier-
durch eine bessere politische und administrative Kontrolle 
erreicht werden kann und die potentiellen Nutzer von öffent-
lichen Leistungen einen besseren Überblick über das ihnen 
zur Verfügung stehende Angebot bekommen. Transparenz 
wird mit dem aktuellen System weiterhin nicht erreicht. Für 
die Unterstützung der privaten Haushalte existieren zwar 
Leistungen wie z. B. das BAföG und Stipendien, die sowohl 
von den Empfängern, Politikern als auch von der interessier-
ten Öffentlichkeit gut beobachtet werden können. Die Ana-
lyse hat jedoch gezeigt, dass unter Einbeziehung aller quan-
tifizierbaren Unterstützungsleistungen das Finanzierungs-
system besonders komplex ist – dies konnte schon für die 
Vorgängerstudie im internationalen Vergleich gezeigt werden 
(Schwarzenberger, 2008c). Das deutsche Finanzierungssys-
tem basiert auf einer Vielzahl von Einzelleistungen, die ganz 

8	 Den zweithöchsten Wert in dieser Förderkategorie wies Tschechien 
mit 18 % auf (Schwarzenberger, 2008c).

9	 Zur exemplarischen Evidenz von Studierenden, die ihre Eltern auf Un-
terhalt verklagen siehe Riemann (2016). 

unterschiedlichen Subsystemen entstammen, wie z. B. dem 
Steuersystem, sämtlichen Zweigen des gesetzlichen Sozi-
alversicherungssystems oder dem öffentlichen Transport-
wesen. Viele der Leistungsquellen haben dabei nicht einmal 
das primäre Ziel der Finanzierung von Hochschulbildung. Es 
handelt sich also um ein hochkomplexes System mit unter-
schiedlichen Zielorientierungen und Förderprinzipien. Die 
Tatsache, dass viele der hier präsentierten öffentlichen Leis-
tungen nur unter erheblichem Recherche- und Kalkulations-
aufwand näherungsweise geschätzt werden konnten, ist ein 
zusätzlicher Hinweis auf mangelnde Transparenz.

Die Steuerbarkeit der Hochschulsystemfinanzierung ist ein 
instrumentelles Ziel. Hierunter kann die Fähigkeit verstan-
den werden, dass die politischen Handlungs- und Entschei-
dungsträger das System von einem aktuellen Zustand mit 
bestimmten Zielwirkungen innerhalb eines als notwendig 
erachteten Zeitraums in einen beliebigen anderen Zustand 
mit veränderten Zielwirkungen überführen können. Es han-
delt sich hierbei um eine grundlegende mittel- und langfris-
tige Funktionsbedingung des Systems. Eine hinreichende 
Steuerbarkeit des Systems muss bezweifelt werden. In der 
Vorgängerstudie konnte z. B. im Rahmen einer Mikrodaten-
Simulation gezeigt werden, dass in Deutschland die direkt-
monetäre Förderung und die indirekt-monetäre Förderung 
einander entgegengesetzte Wirkungen entfalten, indem 
die erste Kategorie soziale Disparitäten unter Studieren-
den reduziert, während die zweite Kategorie diese verstärkt 
(Schwarzenberger, 2008c). Diese Effekte mögen sich im Jahr 
2023 vielleicht etwas in ihrer jeweiligen Stärke, nicht aber in 
ihrer Richtung geändert haben, da die dafür kausalen Kräfte 
weiterhin wirken. Da sich die genannten Zielwirkungen zu-
mindest teilweise neutralisieren, kann dies als Hinweis darauf 
betrachtet werden, dass das System offenbar nicht in der La-
ge ist, im Hinblick auf die soziale Dimension der Finanzierung 
von Hochschulbildung klare Steuerungseffekte zu bewirken.

Fazit

Die Finanzierung von Hochschulbildung ist in Deutschland 
de facto im Wesentlichen immer noch eine Aufgabe des 
Staates. Im Jahr 2023 übernahm dieser drei Fünftel der Ge-
samtausgaben (ohne Forschungsausgaben). Bei den öffent-
lichen Ausgaben dominierten die Ausgaben für Hochschulen 
mit 64 % gegenüber den restlichen Leistungen für private 
Haushalte. Bei den Ausgaben für letztere floss beinahe die 
Hälfte an die Eltern von Studierenden, während Studierende 
gut ein Drittel der personenbezogenen Leistungen in Form 
von Sachleistungen und ein Fünftel als Geldleistungen erhiel-
ten. Im Lauf von beinahe 20 Jahren haben sich die (öffentli-
chen und privaten) Gesamtausgaben für Hochschulbildung 
nominal – also ohne Berücksichtigung der Preisentwicklung 
– beinahe verdoppelt (+ 98 %). Dabei hat der öffentliche An-
teil der Gesamtausgaben moderat zugenommen (+4 Pro-
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zentpunkte), was wohl wesentlich auf eine Ausweitung von 
Programmen und Pakten von Bund und Ländern im Bereich 
der Hochschullehre zurückzuführen ist. Bei den personen-
bezogenen staatlichen Leistungen sind ein Rückgang des 
Anteils von Sachleistungen an Studierende (-3 Prozentpunk-
te) und ein ebenso großer Anstieg bei den Leistungen für die 
Eltern von Studierenden (+3 Prozentpunkte) zu verzeichnen.

Das aktuelle Finanzierungssystem für Hochschulbildung 
wurde vor dem Hintergrund einiger fundamentaler Haupt- 
und Nebenziele bewertet. Das Ziel der Effektivität wird in der 
Hochschulfinanzierung aufgrund ungenügender Mittelaus-
stattung weiterhin nicht erreicht. In der Studienfinanzierung 
ist diese Zielerreichung wegen der konzeptionell starken Aus-
richtung auf eine elternbezogene Förderung zumindest frag-
lich. Die Komplexität des Systems und die Vielzahl der büro-
kratischen Einheiten zu seiner Erhaltung verhindern vermut-
lich die Erreichung von Effizienz und sicherlich die von Trans-
parenz. Die Komplexität ist vermutlich auch der Grund, dass 
eine hinreichende Steuerbarkeit des Systems nicht gegeben 
ist, wie dies am Beispiel der sozialen Dimension der Finanzie-
rung von Hochschulbildung erläutert wurde. Es besteht also 
durchaus Reformbedarf, wobei der präsentierte Zeitvergleich 
jedoch ein starkes Beharrungsvermögen des Systems zeigt 
und leider wenig Hoffnung auf Besserung macht.
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Title: Higher Education Funding in Germany – A New In-Depth Analysis
Abstract: An in-depth analysis of the funding of higher education in Germany was carried out, focusing on the role of the public sector. 
In 2023, the state took over 60 % of higher education funding, with almost two thirds of these funds going to universities. Almost half of 
the public support to private households went to students’ parents. Students received the rest as transfers in cash and in kind. Due to 
the complexity of the funding system, the strong focus on parent-related support and insufficient funding, the objectives of effective-
ness, efficiency, transparency, and steerability are jeopardised or not achieved to varying degrees.


